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Die mit dem Patientenrechtegesetz eingeführte umfassende Anti-Schlendrian-Regelung spe-

ziell für die Krankenkassen lautet: 

 

„(3a) Die Krankenkasse hat über einen Antrag auf Leistungen zügig, spätestens 

bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang oder in Fällen, in denen 

eine gutachtliche Stellungnahme, insbesondere des Medizinischen Dienstes der 

Krankenversicherung (Medizinischer Dienst), eingeholt wird, innerhalb von fünf 

Wochen nach Antragseingang zu entscheiden. … Erfolgt keine Mitteilung eines 

hinreichenden Grundes, gilt die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt. …“ 

 

Die Vorschrift bezweckt die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren bei den Krankenkas-

sen. Dies dient zum einen der schnellen Klärung von Leistungsansprüchen, zum anderen er-

halten die Versicherten bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen in kurzer Zeit ihre Leis-

tungen. 

Die Regelung konkretisiert die allgemeine Pflicht der Leistungsträger nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 

SGB I, darauf hinzuwirken, dass jeder Berechtigte die ihm zustehenden Sozialleistungen in zeit-

gemäßer Weise, umfassend und zügig erhält und stellt klar, dass die Krankenkassen zügig, 

spätestens bis zum Ablauf von drei Wochen nach Antragseingang zu entscheiden haben.  

Satz 6 sieht vor, dass die Leistung nach Ablauf der Frist als genehmigt gilt, wenn die Kranken-

kasse dem Versicherten keinen hinreichenden Grund für die Nichteinhaltung der genannten 

Fristen nennt. 
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